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Überschrift, Beschlussvorschlag

Beschluss über den Jahresabschluss 2008 des Pensionsfonds der Stadt Braunschweig 
gemäß §§ 101, 102 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)

„1. Nach Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit gemäß § 101 Abs. 1 NGO des 
Jahresabschlusses des Sondervermögens Pensionsfonds durch den Ersten Stadtrat als 
Leiter und aufgrund des Bestätigungsvermerkes des Rechnungsprüfungsamtes im 
Schlussbericht für das Haushaltsjahr 2008 wird der Jahresabschluss 2008 beschlossen.

 2. Im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2008 wird folgende 
Genehmigung erteilt:

Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnisrechnung für das 
Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 3.835.913,79 € wird auf Rechnung des 
Haushaltsjahres 2009 vorgetragen und dann gem. § 82 Abs. 7 NGO der zu bildenden 
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.“
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Sachverhalt/Begründung/finanzielle Auswirkung:

1. Allgemeines

1.1 Durch Beschluss des Rates vom 5. Oktober 1999 wurde der rechtlich unselbstständige 
„Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ mit Wirkung vom 1. Januar 2000 errichtet. 

Durch den „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ soll die dauerhafte Finanzierung der 
Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen, soweit das 
Beamtenverhältnis auf Probe nach dem 31. Dez. 1999 begründet worden ist, sichergestellt 
werden.

Es handelt sich hierbei um ein Sondervermögen nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 Niedersächsischer 
Gemeindeordnung (NGO) für das ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt wird (Abschnitt 
XIII. des Haushaltsplanes 2008). Daher sind die Vorschriften der Haushaltswirtschaft 
anzuwenden (§ 102 Abs. 4 NGO). Für jedes Haushaltsjahr ist ein Jahresabschluss im 
Sinne des § 100 Abs. 1 bis 3 NGO nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
klar und übersichtlich aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus einer 
Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Eine Anlagen-, 
Forderungs- und Schuldenübersicht wurde nicht erstellt, da die darin aufgeführten Posten 
keine Bestände aufweisen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 weist eine Bilanzsumme von rund 
9,95 Mio. € aus. Die Nettoposition beträgt ebenfalls rund 9,95 Mio. €.

Diesen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2008 hat das Rechnungsprüfungsamt in 
analoger Anwendung des § 120 Abs. 1 NGO geprüft und seine Bemerkungen in einem 
Schlussbericht zusammengefasst. Die Schlussbilanz mit Anhang und der Schlussbericht 
des Rechnungsprüfungsamtes zum Sondervermögen sind dieser Vorlage als Anlagen 
beigefügt.

1.2 Das Rechnungsprüfungsamt hat im Schlussbericht am 8. Januar 2010 bestätigt, dass der 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Pensionsfonds vermittelt (vgl. Seite 77 des 
Schlussberichtes).

2. Ergebnis des Jahresabschlusses 2008

2.1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Abweichungen
Nach dem Ansatz Nach dem Ergebnis absolut Relativ

-in Euro- -in Euro- -in Euro- in v. H.
Ordentliche Erträge 3.774.400,00 3.835.971,69 61.571,69 1,6
Ordentliche Aufwendungen 2.600,00 57,90 -2.542,10 -97,7
Ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss (+) /
Jahresfehlbetrag (-)

3.771.800,00 3.835.913,79 64.113,79 1,7

Jahresergebnis
Überschuss (+) /
Fehlbetrag (-)

3.771.800,00 3.835.913,79 64.113,79 1,7
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Nach dem Ergebnis der Ergebnisrechnung 2008 des Sondervermögens ergibt sich durch 
Mehrerträge in Höhe von 61.571,69 € und Minderaufwendungen in Höhe von 2.542,10 € eine 
Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von 64.113,79 €. Der Jahresüberschuss in Höhe 
von 3.835.913,79 € ist auf Rechnung des Haushaltsjahres 2009 vorzutragen und dann gem. § 82 
Abs. 7 NGO den Überschussrücklagen zuzuführen.

Die Ergebnisverbesserung ist insbesondere durch höhere Erträge bei den Zinserträgen für das 
Haushaltsjahr 2008 (mit Zinsabgrenzung) zurückzuführen. Darüber hinaus wurden geringfügige 
Aufwendungen für den Eintritt eines ersten Versorgungsfalls eingeplant. Bisher ist kein 
Versorgungsfall aus dem Sondervermögen eingetreten.

2.2 Finanzrechnung

Nach dem / der Abweichungen
Finanzhaushalt Finanzrechnung absolut Relativ

-in Euro- -in Euro- -in Euro- in v. H.
Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

3.771.800,00 3.768.116,89 -3.683,11 -0,01

Finanzmittelbestand 3.771.800,00 3.768.116,89 -3.683,11 -0,01
Finanzmittelveränderung 3.771.800,00 3.768.116,89 -3.683,11 -0,01
Zahlungsmittelbestand 
zu Beginn des Jahres

6.102.661,62 6.102.661,62

Zahlungsmittelbestand 
am Ende des Jahres

9.874.461,62 9.870.778,51 -3.683,11 -0,003

Im Finanzhaushalt 2008 des Sondervermögens war eine Finanzmittelveränderung, d. h. eine 
Erhöhung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.771.800,00 € geplant. In der 
Finanzrechnung ergibt sich durch Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe 
von 6.225,21 € und Minderauszahlungen in Höhe von 2.542,10 € eine geringfügige 
Ergebnisverschlechterung in Höhe von 3.683,11 €. Dies ist vor allem auf geringere 
Zinseinzahlungen im Haushaltsjahr 2008 (ohne Zinsabgrenzung) zurückzuführen.

Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2008 wurden durch den Leiter des 
Sondervermögens durch Unterschrift auf der Bilanz festgestellt. 

I. V.

gez.

Lehmann
Erster Stadtrat

Anlagen
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ERLÄUTERUNG DER SCHLUSSBILANZ DES PENSIONSFONDS 


ZUM 31. DEZEMBER 2008 
 
 


 
 
 
1. Allgemeine Erläuterungen 
 
Beim Pensionsfonds der Stadt Braunschweig handelt es sich um ein Sondervermögen nach 
§ 102 Abs. 1 Nr. 4 der Nds. Gemeindeordnung (NGO), für das gemäß § 102 Abs. 4 Satz 1 
NGO ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt wurde. Nach § 102 Abs. 4 Satz 2 sind in die-
sem Fall die Vorschriften des Sechsten Teils der NGO (Gemeindewirtschaft), Erster Ab-
schnitt (§§ 82 bis 101 Haushaltswirtschaft), anzuwenden. Gem. § 100 NGO ist für jedes 
Haushaltsjahr ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus einer Er-
gebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. 
 
Die gem. § 142 Abs. 3 NGO verbindlich vorgegebenen Muster wurden für die Bilanz des 
Pensionsfonds verwendet. Eine Anlagen-, Forderungs- und Schuldenübersicht wurden dabei 
nicht erstellt, da die darin aufgeführten Posten keine Bestände aufweisen. 
 
 
 
2. Gliederungsgrundsätze 
 
Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte unter Verwendung der verbindlichen Muster nach 
den in § 54 Abs. 2 und 4 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) vorge-
schriebenen Gliederungsschemas. 
 
 
 
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die Bewertung des Vermögens erfolgte gem. § 96 Abs. 4 NGO i. V. m. §§ 42 ff. GemHKVO.  
 
 
 
4. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden 
 
 
4.1. Finanzvermögen 
 
Die dem Jahr 2008 zuzurechnenden Zinsen für die Festgeldanlagen bis zum Jahr 2009 wur-
den abgegrenzt und unter dem Finanzvermögen ausgewiesen. 
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4.2. Liquide Mittel 
 
Die liquiden Mittel umfassen fast 100 Prozent der Bilanzsumme des Pensionsfonds. 
 
Ansatz und Bewertung erfolgen zum Nominalwert (Buch- bzw. Zählbestand). 
 
Die bestehende Liquidität des Pensionsfonds zum Stichtag der Schlussbilanz betrug  
TEUR 9.871.  
 
 
4.3. Nettoposition 
 
Die Nettoposition umfasst mit TEUR 9.950 ebenfalls 100 Prozent der Bilanzsumme des Pen-
sionsfonds. 
 
 
 
5. Weitere Erläuterungen 
 
Haftungsverhältnisse im bilanzrechtlichen Sinne sind Verpflichtungen aufgrund von Rechts-
verhältnissen, aus denen der Pensionsfonds nur unter bestimmten Umständen, mit deren 
Eintritt nicht gerechnet wird, in Anspruch genommen werden kann. Beim Pensionsfonds be-
stehen keine. 
 







































